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Steuern Recht Wirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat März 2009 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Recht und 
Wirtschaft zusammengestellt.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die vom Gesetzgeber vorgenom-
mene Umstellung auf das System der nachgelagerten Rentenbesteuerung 
verfassungsgemäß ist. Da weitere Verfahren anhängig sind, bleibt abzuwar- 
ten, ob dieses Urteil bestätigt wird.

Bisher war die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer in dem Zeitraum 
zu berichtigen, in dem die Vereinbarung über die Änderung des Entgelts 
geschlossen wurde. Zukünftig ändert sich die Bemessungsgrundlage erst in 
dem Zeitraum, in dem das Entgelt zurückgezahlt wird.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

03/2009

Unternehmer

Gewinne aus gemischter Tätigkeit 
eines selbstständigen Ingenieurs 
können in freiberufliche und gewerb- 
liche Einkünfte aufgeteilt werden

Der selbstständige Ingenieur A hat-
te Ingenieur B angestellt. Beide be-
treuten jeweils Großprojekte, wobei 
eine strikte Aufgaben- und Verant-
wortungstrennung vereinbart worden 
war. Weil A nicht für sämtliche Aufträ-
ge seines Unternehmens eigenver-
antwortlich tätig gewesen war, stufte 
das Finanzamt seine Gewinne insge-
samt als gewerbliche Einkünfte ein 
und setzte entsprechende Gewerbe-
steuermessbeträge fest.

Nach dem Urteil des Bundesfinanz-
hofs sind die Gewinne nur insoweit 
gewerbesteuerpflichtig, als sie durch 
B erzielt wurden. Die Gewinne aus 
den von A betreuten Projekten sind 
den Einkünften aus selbständiger 
Tätigkeit zuzuordnen. Die jeweiligen 
Anteile können geschätzt werden.

 1 Für den abgelaufenen Monat.

 2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern 
für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

 3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-
rung für den vorletzten Monat.

 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-
rung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegan-
gene Kalendervierteljahr.

 5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueran-
meldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf 
elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbei-
träge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeits-
tag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.03./23.04.2009) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern/Sozialversicherung März/April 2009

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritäts  zuschlag   10.03.2009 1   14.04.2009 2

Umsatzsteuer   10.03.2009 3   14.04.2009 4

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 10.03.2009 Entfällt

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.03.2009 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: Scheck 6

13.03.2009 17.04.2009

06.03.2009 09.04.2009

Sozialversicherung  7 27.03.2009 28.04.2009

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.



Pauschalwertberichtigung auf 
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen

Maßgebend für die Forderungsbe-
wertung sind die Verhältnisse am Bi-
lanzstichtag. Der Unternehmer muss 
jedoch die Kenntnisse, die er nach 
dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt 
der Bilanzaufstellung erlangt hat, be-
achten. Es sind alle bis zum Tage der 
Bilanzaufstellung eingetretenen und 
bekannt gewordenen Umstände zu 
berücksichtigen, die Rückschlüsse auf 
die Zahlungsfähigkeit des Kunden zu-
lassen (wertaufhellende Tatsachen). 
Liegt eine dauernde Wertminderung 
der Forderung vor, kann die Korrektur 
durch Einzel- oder Pauschalwertbe-
richtigung erfolgen.

Eine Wertberichtigung auf Kunden-
forderungen kann nach zweierlei Me-
thoden erfolgen. Einmal kann auf der 
Aktivseite der Bilanz der niedrigere 
Teilwert angesetzt werden (sog. ak-
tivische Wertberichtigung oder auch 
sog. direkte Methode). In der Praxis 
üblich ist die indirekte Methode (sog. 
passivische Wertberichtigung). Die For- 
derung wird auf der Aktivseite mit 
dem Forderungsbetrag ausgewiesen. 
Die Wertminderung erfolgt durch die 
Einstellung eines Wertberichtigungs-
postens auf der Passivseite.

Die Finanzverwaltung erkennt bisher 
ohne Einzelnachweis regelmäßig 0,5 % 
des Forderungsbestands (ohne Um-
satzsteuer) als Pauschalwertberich-
tigung an. Die Oberfinanzdirektion 
Rheinland schränkt diese Vereinfa-
chungsregel ein: Da bei Kundenfor-
derungen grundsätzlich eine Fälligkeit 
von höchstens vier Wochen besteht, 
sind die in eine Pauschalwertberich-
tigung einzubeziehenden Kunden-
forderungen bei Bilanzaufstellung 
regelmäßig getilgt. Sie sind nicht in 
die Pauschalwertberichtigung einzu- 
beziehen. Nur in Ausnahmefällen, z. B. 
wenn Kundenforderungen in einer 
ins Gewicht fallenden Anzahl bei Auf-
stellung der Bilanz noch nicht getilgt 
sind, sei weiterhin eine Pauschal-
wertberichtigung zulässig. Ist für eine 
Kundenforderung eine Einzelwert- 
berichtigung gebildet, scheidet die 
Einbeziehung in die Pauschalwert-
berichtigung nach dieser Verfügung 
ebenfalls aus.

Unlösbar miteinander verknüpfte, 
aus gewerblichen und freiberuf-
lichen Elementen bestehende Leis- 
tungspakete sind nicht aufteilbar

Besteht bei der Durchführung eines 
Auftrags die Tätigkeit sowohl aus 
freiberuflichen als auch aus gewerb-
lichen Elementen, liegt regelmäßig 
eine einzige einheitliche Tätigkeit vor. 
Für die Frage der Zuordnung kommt 
es darauf an, welches der beiden 
Elemente dem Auftrag das Gepräge 
gibt. Dementsprechend ist die ge-
samte Tätigkeit als entweder gewerb-
lich oder freiberuflich zu qualifizieren. 
Diese Grundsätze ergeben sich aus 
einem Beschluss des Bundesfinanz-
hofs.

Das Gericht sah deshalb die Tätigkeit 
eines EDV-Spezialisten, der gegen- 
über seinen Kunden einheitliche 
Leistungspakete, bestehend aus 
Netzwerkdienstleistungen und Hard-
warelieferungen, erbrachte, als ge-
werblich an. Der An- und Verkauf von 
Waren wird als dem freien Beruf so 
wesensfremd angesehen, dass die 
Handelstätigkeit grundsätzlich zur ge-
werblichen Prägung der einheitlichen 
Gesamtbetätigung führt.

Kapitalgesellschaften/
Beteiligungen

Angemessene Geschäftsführerver-
gütung bei mehrfacher Geschäfts-
führertätigkeit

Bei Geschäftsführern einer GmbH, 
die gleichzeitig Gesellschafter sind, 

werden die Gesamtbezüge unter 
steuerlichen Aspekten auf ihre An-
gemessenheit untersucht. Der un-
angemessene Teil der Bezüge ist als 
verdeckte Gewinnausschüttung zu be- 
handeln.

Ist ein Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer für mehrere GmbHs tätig, ist ein 
Urteil des Finanzgerichts Berlin Bran-
denburg zu beachten: Arbeitet der 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH zusätzlich als Geschäftsführer 
für eine andere GmbH (sog. Mehr- 
fach-Geschäftsführer), so ist dies bei 
der Bestimmung des angemessenen 
Gehalts in der Regel mindernd zu be-
rücksichtigen. Eine vollständige oder 
teilweise Nichtberücksichtigung an-
derweitiger Tätigkeiten kommt aus-
nahmsweise in Betracht, wenn die 
anderweitige Tätigkeit für die zu beur-
teilende Gesellschaft Vorteile bringt, 
die den Verlust an zeitlichem Einsatz 
des Geschäftsführers ausgleichen.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Inanspruchnahme eines Gesell-
schafters aus einer für die Gesell-
schaft übernommenen Bürgschaft 
als nachträgliche Anschaffungs- 
kosten

Ob die Inanspruchnahme aus einer 
Bürgschaft zu steuerwirksamen nach- 
träglichen Anschaffungskosten von Ge- 
sellschaftsanteilen führt, hängt von 
verschiedenen Voraussetzungen ab. 
Dies macht folgender Fall deutlich:

Eine wesentlich beteiligte GmbH- 
Gesellschafterin hatte gegenüber ei- 
ner Bank kurz nach Gründung der Ge- 
sellschaft eine Bürgschaftserklärung 
abgegeben. Danach haftete sie für  
Verbindlichkeiten in Höhe bis zu 

Hinweis

Will man die Gefahr einer ver- 
deckten Gewinnausschüttung 
vermeiden, ist bei Mehrfach-Ge-
schäftsführung zunächst das an-
gemessene Gesamtgehalt für die 
Tätigkeit in allen Gesellschaften 
festzustellen. Dieses ist dann 
zeitanteilig auf jede GmbH aufzu-
teilen.



25.000 € selbstschuldnerisch. Die 
Bürgschaftsübernahme erfolgte un-
entgeltlich und ohne Einräumung von 
Sicherheiten. Nach Insolvenzeröff-
nung nahm die Bank die Gesellschaf-
terin aus der Bürgschaft in Anspruch. 
Diese wiederum machte in Höhe des 
Bürgschaftsbetrags entsprechende 
Verluste in ihrer Steuererklärung gel-
tend.

Der Bundesfinanzhof hat die Be-
rücksichtigung dieser Verluste ab- 
gelehnt. Nach Feststellung des Ge-
richts befand sich die Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Übernahme der 
Bürgschaft weder in einer Krise noch 
sei die Bürgschaftsübernahme kri-
senbestimmt gewesen. Nur unter 
diesen Voraussetzungen können sol-
che Aufwendungen als nachträgliche 
Anschaffungskosten berücksichtigt 
werden.

Grundstückseigentümer/
Vermieter

Abzugsfähigkeit von Renten- 
zahlungen beim Erwerb eines 
Vermietungsobjekts

Zahlt der Erwerber eines Vermie-
tungsobjekts dem Veräußerer eine 
Rente mit einer Mindestlaufzeit, 
hängt der Werbungskostenabzug 
davon ab, ob die Merkmale einer 
Leibrente oder von Kaufpreisraten 
überwiegen. Eine einheitlich zu zah-
lende Rente ist nicht in eine die Min-
destlaufzeit betreffende Zeit- und im 
Übrigen in eine Leibrente aufzuteilen. 
Hängt die Laufzeit der Rente von der 
voraussichtlichen Lebenserwartung 
des Berechtigten ab, ist grundsätzlich 
von einer Leibrente auszugehen. Das 
gilt auch, wenn die durchschnittliche 
Lebenserwartung des Berechtigten 
die vereinbarte Mindestlaufzeit für 
eine Rente um mehr als das Doppelte 
übersteigt. Die von der Lebensdauer 
einer Person abhängige Rente enthält 
in jedem Fall eine Wagniskomponen-
te, die bei einem vorausbestimmten 
Leistungsvolumen (Kaufpreisraten) 
ausgeschaltet ist. Diese Grundsätze 
ergeben sich aus einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs.

Damit sind lebenslange Rentenzah-
lungen als Gegenleistungen für den 

Erwerb eines vermieteten Grund-
stücks nur mit ihrem Ertragsanteil als 
Werbungskosten abzugsfähig. Das 
gilt auch, wenn die Vertragsparteien 
eine Wertsicherungsklausel verein-
bart haben.

Einkünfteerzielungsabsicht bei 
Ferienwohnungen

Bei einer auf Dauer angelegten Woh-
nungsvermietung wird grundsätzlich 
von einer Einkünfteerzielungsabsicht 
ausgegangen. Das Gleiche gilt für 
Ferienwohnungen, die ausschließlich 
an Fremde vermietet und nicht selbst 
genutzt werden. Wird eine Ferien-
wohnung nicht durchweg im ganzen 
Jahr vermietet, so kommt es darauf 
an, ob die ortsübliche Vermietungs-
zeit um nicht mehr als 25 % unter-
schritten wird. Liegen diese Voraus-
setzungen vor, trägt das Finanzamt 
die Beweislast für eine fehlende Ein-
künfteerzielungsabsicht.

Dem Bundesfinanzhof wurde ein Fall 
vorgelegt, in dem es um erhebliche 
Verluste aus der Vermietung einer 
Ferienwohnung ging. Da keine Ver- 
gleichszahlen zu ortsüblichen Ver- 
mietungszeiten vorgelegt werden 
konnten, lehnte das Finanzamt die 
Berücksichtigung der Verluste ab. 
Dies sei ohne weiteres so nicht ge-
rechtfertigt, entschied das Gericht. 
Wenn keine Vergleichszahlen vorlie-
gen, liegt die Beweislast für die Ein-
künfteerzielungsabsicht grundsätzlich 
beim Vermieter. Kann dieser jedoch 
selbst ortsübliche Zeiten nachweisen 
und sind die oben dargestellten Krite-
rien erfüllt, ist von einer Einkünfteer-
zielungsabsicht auszugehen.

Alle Steuerpflichtige

Verlustvortrag kann trotz rechts- 
kräftigem Einkommensteuer- 
bescheid festgestellt werden

Das Finanzamt setzte die Einkom-
mensteuer 2001 eines Piloten erklä-
rungsgemäß auf 0 DM fest. Nach 
Rechtskraft des Bescheids machte 
der Pilot noch im Jahr 2001 angefalle-
ne Aufwendungen für seine Piloten-
ausbildung als Werbungskosten gel-
tend. Hierdurch wurden die Einkünfte 

insgesamt negativ und er beantragte 
einen Verlustvortragsbescheid. Das 
Finanzamt lehnte dies ab, weil der 
Einkommensteuerbescheid bereits 
rechtskräftig war.

Der Bundesfinanzhof folgte unter 
Änderung seiner bisherigen Recht-
sprechung dem Antrag des Piloten. 
Das Finanzamt muss jetzt einen Ver-
lustvortragsbescheid zum 31.12.2001 
erlassen, so dass der Verlust seine 
Einkommensteuerbelastung 2002 
mindert.

Besteuerung der Altersrenten 
verfassungsmäßig

Zum 1. Januar 2005 ist die Be-
steuerung der Alterseinkünfte neu 
geregelt worden. Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
sowie aus berufsständischen Ver-
sorgungswerken werden ab 2040 
voll besteuert. Bis dahin wird der 
steuerpflichtige Anteil der Renten 
jährlich erhöht. Dabei richtet sich 
die Höhe des steuerpflichtigen 
Rentenanteils nach dem Jahr des 
Renteneintritts.

Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die vom Gesetzgeber 
vorgenommene Umstellung auf 
das System der nachgelagerten 
Besteuerung verfassungsgemäß 
ist. Dem Gesetzgeber müsse bei 
der Regelung komplexer Sach-
verhalte eine gröbere Typisierung 
und Generalisierung zugestanden 
werden.

Ein mit „mein letzter Willi“ 
überschriebenes Testament muss 
nicht unwirksam sein

Das Landgericht Düsseldorf hatte 
über die Wirksamkeit eines Testa-
ments zu befinden, das mit „mein 
letzter Willi“ überschrieben war.

Nach Meinung des Gerichts wird ein 
Testament nicht dadurch unwirksam, 
wenn es offenbar durch ein Versehen 
des Erblassers mit „mein letzter Willi“ 
überschrieben ist. Dies gelte vor 
allem, wenn keine weiteren Anzei-
chen für einen Scherz vorliegen und 
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Umsatzsteuer

Voraussetzungen der Änderung 
der Bemessungsgrundlage

Der Bundesfinanzhof hat unter Hin-
weis auf eine Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs seine Recht-
sprechung dahingehend geändert, 
dass sich die Bemessungsgrundlage 
für die Umsatzsteuer erst in dem 
Zeitraum ändert, in dem das Entgelt 
tatsächlich zurückgezahlt wird.

Bisher war die Bemessungsgrund-
lage in dem Zeitraum zu ändern, in 
dem die Vereinbarung über die He-
rabsetzung z. B. eines Kaufpreises 
geschlossen wurde.

Keine steuerfreie Geschäfts- 
veräußerung im Ganzen bei Verkauf 
eines noch zu bebauenden Grund- 
stücks

A kaufte von B ein Grundstück, das 
B mit einer Gaststätte und vier Bow-
lingbahnen bebauen sollte. Zur Zeit 
des Verkaufs bestand nur ein Miet-
vorvertrag. B wies beim Verkauf Um-
satzsteuer gesondert aus, die A als 
Vorsteuer geltend machte. Das Fi-
nanzamt sah in der Veräußerung eine 
nicht umsatzsteuerbare Geschäfts-
veräußerung im Ganzen.

Dem folgte der Bundesfinanzhof 
nicht. Eine Geschäftsveräußerung im 
Ganzen setzt voraus, dass ein Unter-
nehmen oder ein in der Gliederung 
eines Unternehmens gesondert ge-
führter Betrieb im Ganzen entgeltlich 
oder unentgeltlich übereignet oder in 
eine Gesellschaft eingebracht wird. 
Dafür muss ein Geschäftsbetrieb 
übertragen werden, mit dem eine 
selbstständige wirtschaftliche Tätig-
keit fortgeführt werden kann. Der 
Erwerber muss beabsichtigen, den 
übertragenen Geschäftsbetrieb zu 
betreiben. Das übertragene Unter-
nehmensvermögen muss die Aus- 
übung einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
ermöglichen, die vor und nach der 

Übertragung ausgeübten Tätigkeiten 
müssen übereinstimmen oder sich 
hinreichend ähneln. Bei Grundstücks-
geschäften führt die Übertragung 
eines vermieteten oder verpachteten 
Grundstücks zu einer Geschäftsver-
äußerung, wenn der Erwerber eine 
bereits vom Veräußerer ausgeübte 
selbstständige wirtschaftliche Tätig-
keit fortführt. Hieran fehlt es, wenn 
der Veräußerer ein Gebäude nur er-
richtet und versucht, Mieter zu finden, 
um es sofort nach der Fertigstellung 
gewinnbringend zu veräußern. 

So war es im Streitfall: Nach dem 
Grundstückskaufvertrag war ein noch 
zu bebauendes Grundstück zu über-
tragen. Die Finanzierung der Gebäu- 
deerrichtung war nicht gesichert. Die 
unternehmerische Tätigkeit der Ver- 
äußerin war daher nicht durch ein 
Handeln in Vermietungs-, sondern 
durch ein Handeln in Veräußerungs-
absicht geprägt.

Anforderungen an die Leistungs-
beschreibung in einer Rechnung 
für Zwecke des Vorsteuerabzugs

Um den Vorsteuerabzug in Anspruch 
nehmen zu können, ist u. a. der Ge-
genstand der Lieferung oder Leistung 
präzise zu beschreiben. Ungenaue 
Angaben können zum Verlust des 
Vorsteuerabzugs führen, wie eine 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
zeigt.

Ein Unternehmen hatte eine Rech-
nung „für technische Beratung und 
Kontrolle im Jahr 1996“ ausgestellt. 

Das Finanzamt versagte dem Emp-
fänger der Rechnung den Vorsteu-
erabzug, weil die abgerechnete Lei-
stung nicht eindeutig zu identifizieren 
war.

Der Bundesfinanzhof stimmte dem 
Finanzamt zu. Rechnungen müssen 
die gesetzlich vorgeschriebenen An-
gaben enthalten. Dazu gehört auch, 
dass die Angaben über die erbrachte 
Leistung eindeutig und leicht nach-
prüfbar sind. Diese Angaben können 
auch durch Verträge usw. erbracht 
werden, wobei dies in der Rechnung 
anzugeben ist.


